
Vertrag

Zwischen dem Verein zur Förderung des Sports in Obertrübenbach e. V.

- vertreten durch den Vorstand Dominik Schneider –

im Auftrag der Stadt Roding (Vermieter)

und

der Firma ..................................................................................................................................................

in ..............................................................................................................................................................

vertreten durch..........................................................................................................................................

als Mieter

wird folgender Vertrag geschlossen.

1. Der Verein zur Förderung des Sports in Obertrübenbach e. V. vermietet i. A. der Stadt Roding

an  die  o.g.  Firma  den  für  das  Anbringen  einer  Werbetafel  erforderlichen  Platz  an  der

Spielfeldabgrenzung des Fußballplatzes in Obertrübenbach.

2. Die Größe einer Werbetafel beträgt 750 x 3000 x 2 mm. Die Tafel muss aus Aluminium sein,

mit einseitiger Einbrennlackierung und Beschriftung nach Wahl des jeweiligen Werbers.

3. Die Anschaffungskosten für die Tafel trägt der Mieter.

4. Den Platz für die Aufstellung der Tafel bestimmt der Vermieter.

5. Der  Verein  zur  Förderung  des  Sports  in  Obertrübenbach  e.  V.  sorgt  dafür,  dass  die

Reklametafel gut sichtbar angebracht wird.

6. a) Der Mieter zahlt an den Vermieter zu Beginn eines jeden Vertragsjahres einen Betrag von

jeweils 90,00 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer in bar oder auf das Konto des Vereins

zur  Förderung des  Sports  in  Obertrübenbach e.  V.  (Raiffeisenbank Chamer  Land eG,

IBAN: DE39 7426 1024 0105 4051 14, BIC: GENODEF1CHA).

b)  Bei  einer  Bereitstellung der  Werbetafel  durch den Verein zur  Förderung des Sports  in

Obertrübenbach e. V. wird eine einmalige Entschädigung für die Fertigung in Höhe von

250,00 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer erhoben.



7. Der  Vertrag  beginnt  mit  der  Anbringung  der  Werbetafel  und  gilt  für  die  Dauer  von

mindestens ............ Jahren.

Nach dieser Frist verlängert er sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht sechs Wochen vor

Ablauf von einem der beiden Vertragspartner gekündigt wird.

8. Aus besonderen Anlässen (z.  B.  Auflösung der Fußballabteilung des SV Obertrübenbach,

Nichterfüllung des Vertrages, etc.) kann der Vertrag vorzeitig durch Kündigung gelöst werden.

Obertrübenbach, 

................................................................                                   ................................................................

          Stempel und Unterschrift               Stempel und Unterschrift

   Verein zur Förderung des Sports in                  Firma bzw. Vertreter

             Obertrübenbach e. V.


